
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/1/12 3Ob151/72,
5Ob142/13p

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1973

Norm

EO §209

Rechtssatz

Das Gesetz spricht nicht aus in welchem Zeitpunkt frühestens die Meistbotverteilungstagsatzung anberaumt werden

kann. Es kann auch nach Rechtskraft der Zuschlagserteilung noch vor vollständiger Berichtigung des Meistbotes mit

der Verteilung begonnen werden.

Entscheidungstexte

3 Ob 151/72

Entscheidungstext OGH 12.01.1973 3 Ob 151/72

5 Ob 142/13p

Entscheidungstext OGH 21.01.2014 5 Ob 142/13p
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